
Querschnittsarbeit – Leistungsbereiche, Personal-
bemessung und Kostenkalkulation

Stephan Sigusch, f!r den Hauptausschuss der Bundeskonferenz der Betreuungsvereine (BUKO)

Die Entwicklung des Betreuungswesens baut seit 1992 auf einem Dreis!u-
lenmodell auf. Neben den Betreuungsgerichten und Betreuungsbehçrden
wurde den Betreuungsvereinen ein besonderer Stellenwert zugewiesen. Ein
wichtiger Aspekt ist dabei die Beratung und Begleitung von ehrenamtlichen
Betreuer/innen.

Vorwort

Ausgehend von den Anspr!chen von Men-
schen mit Hilfebedarf i.S.v. § 1896 BGB auf
angemessene Beratung, Assistenz und Ver-
tretung bed!rfen die f!r sie t"tigen ehren-
amtlichen Bevollm"chtigten und Betreuer/in-
nen einer qualifizierten Begleitung. Diese
çffentliche Aufgabe sollen die nach § 1908f
BGB anerkannten Betreuungsvereine !ber-
nehmen. Sie sollen ferner durch Information
und Beratung zu Vorsorgevollmachten sowie
Begleitung der Bevollm"chtigten betreuungs-
vermeidend wirken.

Gegenw"rtig sind noch ca. 800 Betreuungs-
vereine in den 16 Bundesl"ndern t"tig. Die
Anzahl der Vereine, die f!r ihre Querschnitts-
arbeit eine materielle Fçrderung erhalten, ist
allerdings geringer. Die Fçrdermittel wurden
und werden – von Ausnahmen abgesehen –
gek!rzt oder sogar ganz gestrichen. Teilweise
sind in einzelnen Bundesl"ndern die in den
Fçrderrichtlinien festgelegten Fçrderbedingun-
gen f!r die Querschnittst"tigkeit der Betreu-
ungsvereine betriebswirtschaftlich nicht ver-
tretbar. Folge ist, dass aus diesem Grund
Fçrdermittel nicht in Anspruch genommen
werden. Eine bedarfsgerechte Finanzierung der
Querschnittsarbeit der Betreuungsvereine fin-
det derzeit kaum statt. Die Auswirkungen
dieser Entwicklung zeigen sich mit mehr-
j"hriger Versp"tung. Gut ausgebaute Netz-
werke und Hilfesysteme sind nicht in allen
Bundesl"ndern vorhanden. Es ist zu beobach-
ten, wie vorhandene Hilfesysteme an Kraft
verlieren und gerade in L"ndern, Landkreisen
und kreisfreien St"dten mit schlechter sozialer
Beratungsstruktur die Betreuungszahlen an-
steigen. Dies verursacht unnçtige Betreuungen
und damit regelm"ßig eine erhebliche Kosten-
steigerung in den Justizhaushalten.

Im Rahmen von f!nf Workshops 2012/2013/
2014 hat eine Arbeitsgruppe der Bundeskon-
ferenz der Betreuungsvereine eine Synopse mit
Grundaussagen zur Querschnittsarbeit sowie
deren Finanzierung in den einzelnen Bundes-
l"ndern erstellt. Die Synopse enth"lt Details zu
den Unterschieden der bestehenden Fçrdermo-
delle der einzelnen Bundesl"nder und macht
deutlich, dass es hier einer gezielten Interven-

tion bedarf, um eine bundesweit rechtlich ge-
sicherte Finanzierung der Querschnittsarbeit zu
schaffen.

I. Definition der Leistungsbe-
reiche Querschnittsarbeit
mit Zeitanteilen

In den Zeitanteilen sind Verwaltungst"tigkeiten
enthalten, daher ergibt sich f!r den Leistungs-
bereich Querschnitt ein Gesamtaufwand von
125 % (100 % Personalstelle f!r Querschnitt
plus 25 % Verwaltungst"tigkeit). Um den nçtigen
Praxisbezug herzustellen, !bernehmen die Mit-
arbeitenden i.d.R. neben der Querschnittsarbeit
auch Vereinsbetreuungen.

1. Begleitung und Fortbildung – EA
Betreuer und Bevollm!chtigte

40 % des Leistungsbereichs:

l Fallbesprechungen, Einzelberatung

l Erfahrungsaustausch

l Themenbezogene Fortbildungen

l Spezielle Angebote f!r Familienangehçrige

l Praktische Hilfe (Rechnungslegung, Be-
scheiderl"uterung etc.)

l Rechtsberatung/Rechtsdienstleistung

l Arbeitshilfen

l W!rdigungen, Kultur der Anerkennung

l Telefonische Einzelkontakte zum Thema.

2. Gewinnung und Einf"hrung –
Ehrenamt und Bevollm!chtigte

15 % des Leistungsbereichs:

l Ortsspezifische Konzepte zur Gewinnung

l Gezielte Einf!hrungsveranstaltungen

l Einzelberatung

l Telefonische Einzelkontakte zum Thema.

3. Information und Beratung –
Vorsorgevollmacht, Betreuungs-
verf"gung, Patientenverf"gung

20 % des Leistungsbereichs:

l Informationsveranstaltungen

l Kleingruppenveranstaltungen

l Einzelberatung

l Hilfe bei der Abfassung

l Erstellung von Verf!gungen

l Pflege der Verf!gungen

l Telefonische Einzelkontakte zum Thema.

4. #ffentlichkeitsarbeit
10 % des Leistungsbereichs:

l Pressearbeit (allgemein und speziell)

l Informationsst"nde (Hausmessen, Fachta-
gungen, Straßenst"nde etc.)

l Informationen an Fachpersonal (Multipli-
katoren, z.B. in Kranken- und Altenpflege,
Behindertenhilfe, Verwaltung etc.)

l Erstellung von Infomaterialien (Flyer, Bro-
sch!ren etc.)

l Pflege der Internetpr"senz

l Erstellung von Werbematerial

l Telefonische Einzelkontakte zum Thema.

5. Netzwerkarbeit (auch interdis-
ziplin!r)

20 % des Leistungsbereichs:

l #rtliche/!berçrtliche Arbeitsgruppen (AG)
Betreuungsangelegenheiten

l Psychosoziale AG

l Arbeitskreis Betreuungsvereine (regional,
!berregional)

l Verb"ndearbeit (LAG, IG, BUKO, freie
Wohlfahrt etc.)

l Gremienarbeit (Altenhilfe, Behindertenhilfe,
Gesundheits- und Palliativvereine, sonstige
themenbezogene Arbeitskreise).
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6. Qualit!tssicherung und Verwal-
tungsaufgaben

20 % des Leistungsbereichs:

l Supervision, Erfahrungsaustausch Mitarbei-
ter, Fortbildung

l Administratives (Dokumentation, Berichte,
Antr"ge, Statistiken)

l Mitgliederpflege, Vereinsstruktur, ehren-
amtliche Mentoren, Besuchsdienste

l Vor- und Nachbereitung

l Datenpflege.

II. Empfehlung zur Grundlage
f"r die Personalbemessung

Die BUKO empfiehlt als Orientierung bei der
Bemessung von Personalstellen f!r die Quer-

schnittsarbeit in etwa eine Vollzeitstelle je
40.000 bzw. 100.000 bis 125.000 Einwohner.
Dabei sind die çrtlichen Gegebenheiten zu
ber!cksichtigen.

Begr"ndung:

In der Bundesrepublik Deutschland bestanden
gem. der offiziellen Statistik der Justizverwal-
tungen insgesamt 1.325.013 Betreuungsver-
fahren per 31.12.2012. Das entspricht einem
Anteil in der Gesamtbevçlkerung von 1,65 %
(Basis 80.523.746 Einwohner per 31.12.2012).
Es bestehen folglich bei 40.000 Einwohnern
durchschnittlich 660 gesetzliche Betreuungen.
Davon werden durchschnittlich 400 Menschen
(60,49 % im Bundesdurchschnitt) durch Fami-
lienangehçrige und sonstige Ehrenamtliche
betreut. Im l"ndlichen Raum kann diese Anzahl
durch einen Querschnittsmitarbeiter sinnvoll
begleitet werden, so die langj"hrige Erfahrun-
gen aus der Praxis der Betreuungsvereine.

Dieser Personenkreis hat einen steigenden
Bedarf an Einf!hrung in die Betreuungst"tig-
keit, Fortbildung und Beratung. Dieses gilt
gleichermaßen f!r Bevollm"chtigte.

Zus"tzliche Aufgaben f!r die Betreuungsver-
eine ergeben sich aus § 1908f Abs. 1 Satz 2a
BGB durch die stark wachsende Nachfrage an
Informationen aus der Bevçlkerung zu Vorsor-
gevollmachten und Betreuungsverf!gungen.

Das im § 1908f Abs. 4 BGB formulierte Angebot
der Beratung im Einzelfall bei der Abfassung
von Vorsorgevollmachten ist inzwischen zum
Regelfall geworden. Es wird umfassend nach-
gefragt und tr"gt erheblich zur Betreuungs-
vermeidung bei. Ausdruck hierf!r sind auch die
kr"ftig steigenden Zahlen der registrierten
Vorsorgevollmachten im Zentralen Vorsorgere-
gister der Bundesnotarkammer. Per 31.12.2012
waren es 1.856.594.

Wie auch in Verwaltungsstrukturen bekannt,
entsteht in Ballungszentren durch ortsnahe
Angebote ein geringerer personeller Aufwand
bei der Aufgabenerf!llung, als dies im l"ndli-
chen Raum der Fall ist. Aus 20 Jahren Erfahrung
der Betreuungsvereine kçnnen diese Einspar-
potenziale best"tigt werden. Hierbei orientieren
wir uns auch an den praktischen Erfahrungen
aus dem Saarland sowie der Stadt Hamburg,
wo eine Vollzeitstelle f!r 100.000 bis 125.000
Einwohner berechnet wird.

Unabdingbar ist eine konkretere Bemessung
anhand belastbarerer Zahlen. Diese gibt es im
Betreuungswesen immer noch nicht.

Hierzu schließen wir uns der Forderung des BGT
e.V. zur Implementierung einer verbindlichen
Bundesstatistik, eines regelm"ßigen Berichts-
wesens und einer hinreichenden Begleitfor-
schung zur Betreuungsrechtspraxis an. Diese
sollte auch eine Evaluation zur Nutzung des
Instruments der Vorsorgevollmacht enthalten.

III. Arbeitsplatz-Jahreskosten
Querschnitts- und Verwal-
tungsstelle

Die Kosten erfolgen in Anwendung der Berech-
nungen „Kommunale Gemeinschaftsstelle f!r
Verwaltungsmanagement“ (KGSt 01/2012).
Tabelle 21

Tab. 1: Definition der Leistungsbereiche – Querschnittsarbeit mit Zeitanteilen

Tab. 2: Kalkulation Kosten eines Arbeitsplatzes auf Grundlage KGSt (01/2012)1

1 Stand 28.02.2014: Ergebnis des „Haldenslebener
Workshops – Finanzierung Querschnittsarbeit der
Betreuungsvereine“ 2012/2013/2014; Teilnehmer:
Reinhard Onas, Sçnke Wimmer, Holger Koch, Stefan
Kinzel, Eik Schieferdecker, Stephan Sigusch, Werner
Krohmer, Andreas Pilz, Alexandra Gerken.
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V. Nachweis der tats!chlichen
Kosten, die vom Betreuungs-
verein als Arbeitgeber f"r
eine Stelle des Vereins-
betreuers anfallen

1. Grundlagen Kalkulation Arbeits-
platzkosten eines Vereins-
betreuers2

a. Personalkosten

Arbeitnehmerkosten, Arbeitgeberanteil

Insbesondere Kosten des Betreuungsvereins
als Arbeitgeber pro Vereinsbetreuer:

Entsprechend der Anforderungen an den
Querschnittsmitarbeiter und Vereinsbetreuer
erfolgt die Berechnung mit zwei passenden
Einstufungen der T"tigkeit: TVçD – Sozial- und
Erziehungsdienste:

Eingruppierungsmerkmale S 14:

Sozialarbeiter/innen und Sozialp"dagogen/in-
nen mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender T"tigkeit, die Entscheidungen zur
Vermeidung der Gef"hrdung des Kindeswohls
treffen und in Zusammenarbeit mit dem
Familiengericht bzw. Vormundschaftsgericht
Maßnahmen einleiten, welche zur Gefahren-
abwehr erforderlich sind oder mit gleich-
wertigen T"tigkeiten, die f!r die Entscheidung
zur zwangsweisen Unterbringung von Men-
schen mit psychischen Krankheiten erforderlich
sind (z.B. sozialpsychiatrischer Dienst der
çrtlichen Stellen der St"dte, Gemeinden und
Landkreise).

Eingruppierungsmerkmale S 12:

Sozialarbeiter/innen und Sozialp"dagogen/in-
nen mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender T"tigkeit sowie sonstige Besch"ftigte,
die aufgrund gleichwertiger F"higkeiten und
ihrer Erfahrungen entsprechende T"tigkeiten
aus!ben, mit schwierigen T"tigkeiten.3

b. Sachkosten, EDV, Arbeitsplatz

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle f!r Ver-
waltungsmanagement (KGSt) empfiehlt eine
j"hrliche Sachkostenpauschale, da eine Berech-
nung der durchschnittlichen Sachkosten pro
B!roarbeitsplatz kaum mçglich ist. F!r 2010
wurde diese von der Kommunalen Gemein-

schaftsstelle f!r Verwaltungsmanagement auf
der Basis einer Mitgliederbefragung neu be-
rechnet. Diese betr"gt 9.700,– E und erfasst
Raumkosten (Miete/Nebenkosten), Gesch"fts-
kosten (Porto, Verbrauchsmaterial etc.), Tele-
kommunikationskosten und IT-Kosten. Eine
"ltere Berechnung der Kommunalen Gemein-
schaftsstelle f!r Verwaltungsmanagement4 geht
von einer Pauschale von 15.600,– E aus.

c. Gemeinkosten/Verwaltungskosten

l Verwaltungsinterne Kosten, wie z.B. Sekre-
tariat, Beschaffung, Versicherungen, Fort-
und Weiterbildungskosten, Erfahrungsaus-
tausch etc.

l Verwaltungsexterne Kosten, wie z.B. Steu-
erberatung, Arbeitsschutz, Berufsgenossen-
schaft etc.

Nach Beispielrechnungen in Mitgliederverwal-
tungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle
f!r Verwaltungsmanagement ergab sich eine
Streuung der Gemeinkosten von 10 % bis 40 %
der Personalkosten. Bei B!roarbeitspl"tzen
wurde ein Mindestzuschlag von 20 % der
gesamten Personalkosten angenommen.

Durch die gesetzlichen Anforderungen nach
§ 1908f BGB zur Versicherungspflicht, st"ndi-
ger Fort- und Weiterbildungen sowie zum
Erfahrungsaustausch erfolgt eine Berechnung
von 25 %.

In Auswertung der Jahre 2009 bis 2012 ergab
sich ein Durchschnitt von 27 % beim Betreu-
ungsverein Oschersleben e.V.

d. Mobilit!tskosten

Betreuungst"tigkeit und Querschnittsarbeit sind
vielfach aufsuchende T"tigkeiten, insbesondere
in Fl"chenlandkreisen.

Dienstwagen (Golf-Klasse), Reisekosten, Ben-
zin-/Dieselkosten, Versicherungen, Wartung,
Unterhalt, Finanzierung (ohne Abschreibung).

Die Berechnung beruht auf der Auswertung
des Betreuungsvereins Oschersleben e.V. der
Jahre 2009 bis 2012 und ergab im Durchschnitt
6772,41 E pro Vereinsbetreuer im Jahr.

e. Anpassung der pauschalen
Berechnung

Die Kosten unter b. bis d. stehen in direkter
Abh"ngigkeit zum Einzugsgebiet und zur
Grçße des Betreuungsvereins. Im l"ndlichen
Raum sind die Mieten geringer, die Mobili-
t"tskosten daf!r vielfach hçher als in der
Stadt. Es empfiehlt sich daher die jeweilige
Anpassung bzw. Pr!fung der pauschalen
Berechnung.

2. Berechnung Arbeitsplatzkosten
Vereinsbetreuer BVOC f"r das
Jahr 2011

Berechnung nach KGSt, BVOC Durchschnitts-
wert bei zehn Mitarbeitern

VI. Fazit

Im Ergebnis der Berechnung zeigt sich, dass
bereits die F!hrung von Vereinsbetreuungen
bei tariflicher Bezahlung keine Refinanzierung
ermçglicht.

Die Finanzierung der Querschnittsaufgaben
aus den Erlçsen f!r die F!hrung von recht-

Tab. 3: Musterberechnung auf der Grundlage der KGSt sowie einer Auswertung des Betreuungsvereins
Oschersleben e.V. zu: Kosten, Arbeitsplatz, Vereinsbetreuer

IV. Zusammenstellung der Personalkosten f"r Vereinsbetreuer

Tab. 4:

2 Die Berechnung beruht auf Berechnungen der: „Kom-
munalen Gemeinschaftsstelle f!r Verwaltungsmanage-
ment (KGSt)“; Deinert/L!tgens, Die Verg!tung des
Betreuers–HandbuchderVerg!tungs-undAufwendungs-
regelungen, 2012; Schm"deke, Sachverst"ndigengut-
achten „Verg!tungsermittlung Berufsbetreuer“, 2008;
Betreuungsvereins Oschersleben e.V, Auswertung der
„Einnahme- Ausgabe!bersicht“ der Jahre 2009 bis 2012
(anteilig).

3 Siehe hierzu Protokollerkl"rungen Nr. 1 und 11.
4 So auch in Deinert/L!tgens, Die Verg!tung des

Betreuers. Handbuch der Verg!tungs- und Aufwen-
dungsregelungen, 2005.
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lichen Betreuungen ist weder zumutbar noch
mçglich. Im Gegenteil: Dringlich muss durch
kurzfristige Anhebung der Stundens"tze f!r

eine realistische Deckung der Arbeitgeber-
kosten bei Betreuungsvereinen gesorgt wer-
den.

Mittel- und langfristig ist eine $nderung des
Pauschalverg!tungssystems erforderlich. Die
Pauschalverg!tung schafft keine Anreize zur
Umsetzung der Anforderung aus Erforderlich-
keitsprinzip und UN-Behindertenrechtskon-
vention.

Im Gegenteil, pauschale Verg!tung f!hrt zur
Gefahr einer fehlerhaften Rechtsanwendung.
Statt Unterst!tzung und Begleitung, die im
Einzelfall zumeist zeitaufw"ndig sind, kçnnte
aus Effektivit"tsgr!nden schneller ohne aus-
reichende Beteiligung des Betroffenen gehan-
delt werden. Das spart Zeit, steht so aber nicht
im Gesetz und ist auch nicht im Sinne der
betreuten Menschen.

Haftung des Betreuers gem. § 667 BGB
Anmerkung und Konsequenzen: OLG Saarbr"cken, BtPrax 2014, S. 45

Kay L!tgens, Verbandsjurist beim Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e.V.

I. Allgemeines, Anwendung des
§667BGBimBetreuungsrecht

In letzter Zeit gab es bei Betreuer/innen
h"ufiger Irritationen wegen mehrerer Gerichts-
entscheidungen, in denen es um eine Haftung
von Betreuern auf Grundlage des § 667 BGB
geht. Die Vorschrift lautet:

„Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftrag-
geber alles, was er zur Ausf!hrung des Auftrags
erh"lt und was er aus der Gesch"ftsbesorgung
erlangt, herauszugeben.“

Die Vorschrift ist Bestandteil des Auftrags-
rechts (§§ 662–674 BGB) und ist nach Ansicht
der Rechtsprechung sinngem"ß auch auf das
Verh"ltnis zwischen Betreuer und Betreu-
tem anzuwenden.1 Der Herausgabeanspruch
aus § 667 BGB besteht daher neben den
bekannteren Schadensersatzanspr!chen aus
den §§ 1833, 1908i Abs. 1 BGB sowie dem
Herausgabeanspruch aus den §§ 1890, 1908i
Abs. 1 BGB. Ein Betreuer ist zwar nicht
Beauftragter des Klienten, da er seine Befug-
nisse stattdessen aus der vom Betreuungs-
gericht !bertragenen Amtsstellung ableitet.
Die Gerichte begr!nden eine analoge An-
wendung des § 667 BGB aber damit, dass ein
Betreuer einem Beauftragten vergleichbare
Rechte und Pflichten hat, da er die Angele-
genheiten des Klienten gem. § 1901 Abs. 2
Satz 2 BGB zu dessen Wohl zu besorgen hat.

Daneben gelten die Vorschriften des Auftrags-
rechts ohnehin f!r Vorsorgebevollm"chtigte.

II. Gerichtliche Zust!ndigkeit

Sachlich zust"ndig f!r die Geltendmachung
von Herausgabeanspr!chen aus § 667 BGB ist
– wie auch f!r die Geltendmachung haftungs-
rechtlicher Anspr!che aus den §§ 1833, 1908i
Abs. 1 BGB sowie von Herausgabeanspr!chen
aus § 1890 BGB – nicht das Betreuungsgericht,
sondern das Zivilgericht als Prozessgericht.

III. Beweislast

Anders als bei der Geltendmachung von
Anspr!chen aus den §§ 1833, 1908i Abs. 1;
1890 BGB (hier liegt die Beweislast f!r eine
Pflichtverletzung beim Klienten) liegt die
Beweislast hier beim Betreuer. Wenn dieser
Gelder des Klienten an sich genommen oder
!ber solche Gelder verf!gt hat, muss er
beweisen, dass er alles richtig gemacht und
das Geld im Interesse des Klienten verwendet
hat. Sofern er das nicht nachweisen kann (etwa
durch Quittungen f!r im Namen des Klienten
get"tigte Anschaffungen usw.) muss er das
Geld (bzw. einen entsprechenden Betrag) an
den Klienten herausgeben. Auf eine Pflicht-
verletzung und ein Verschulden des Betreuers
kommt es f!r den Anspruch aus § 667 BGB –
anders als bzgl. eines Anspruchs aus den
§§ 1833, 1908i Abs. 1 BGB – nicht an.2

Auf den ersten Blick mag es Betreuern als
ungerecht erscheinen, dass man ihnen vor einer
Verurteilung kein fehlerhaftes Verhalten nach-
weisen muss, sondern dass sie ihre Unschuld
beweisen m!ssen. Wenn man es genauer be-

trachtet, ist diese Verteilung der Beweislast aber
sachgerecht. Der Betroffene wird schon von der
Natur der Sache her Schwierigkeiten haben, den
Betreuer w"hrend einer laufenden Betreuung
ausreichend zu kontrollieren. Es w"re wider-
spr!chlich, wenn man einerseits davon aus-
gehen muss, dass er krankheitsbedingt derartig
beeintr"chtigt ist, dass er bei der Regelung
seiner finanziellen Angelegenheiten die Unter-
st!tzung eines Betreuers bençtigt, diesen aber
alleine ausreichend kontrollieren kann. Und nach
Ende der Betreuung werden der Betroffene,
seine Erben oder ein Nachfolgebetreuer kaum in
der Lage sein, Nachweise f!r ein – mçglicher-
weise weit zur!ckliegendes – Fehlverhalten des

Tab. 5: Jahresarbeitszeit eines Vereinsbetreuers
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1 OLG Karlsruhe, FamRZ 2004, 1601 mit Anm. Bienwald;
OLG Naumburg, BtPrax 2007, 262 = FamRZ 2008, 182;
OLG Saarbr!cken, FamRZ 2011, 1170; LG Mainz, Urt.
v. 08.03.2012 – 1 O 250/11 – mit Anmerkung Jahreis
bei Juris, LG Mainz, FamRZ 2012, 1325; OLG
Saarbr!cken, BtPrax 2014, 45; OLG Saarbr!cken, Urt.
v. 12.06.2013 – 1 U 374/11.

2 Siehe oben Fn. 1.
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